
Lizenzvertrag 
zur Nutzung der Datenbank Tribocollect 

als Internetversion  
für eine einzelne Person 

Zwischen 

der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, vertreten durch den 
Präsidenten, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin 

 - im Folgenden BAM genannt - 

und  

 - im Folgenden Lizenznehmer genannt - 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 

Gegenstand des Vertrages 
Gegenstand des Vertrages ist die Nutzung der Datenbank TRIBOCOLLECT, Die 
Datenbank TRIBOCOLLECT - im Folgenden auch als Datenbank bezeichnet - wird 
über den Internet-Server der BAM unter der Adresse: 
http://www.bam.de/tribocollect.htm zur Verfügung gestellt. 

§ 2 
Nutzungsumfang 

1. Die BAM räumt dem Lizenznehmer das einfache, nicht ausschließliche, 
persönliche und nicht übertragbare Recht ein, die Datenbank für Einzelanfragen 
zu nutzen. Die Anfragen werden in die dafür vorgesehenen Abfragemasken 
eingegeben und die Ergebnisse an den Rechner des Lizenznehmers 
übermittelt. Ein Anspruch auf spezielle Abfragen oder 
Auswertungsmöglichkeiten besteht nicht. 

2. Die Übertragung des Nutzungsrechtes nach Absatz erfolgt für 

ein Einzelplatzsystem mit 1 Nutzer. 

3. Die übermittelten Abfrageergebnisse können gespeichert und weiterverarbeitet 
werden. Das Kopieren, Reproduzieren oder Speichern der Datenbank auf DV-
Trägern, mehrfache Installationen und die Nutzung der Datenbank in anderen 
Systemen ist untersagt. 
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§ 3  

Nutzungsberechtigung 

Die Berechtigung zur Nutzung der Datenbank erhält der Lizenznehmer nach 
Abschluss dieses Vertrages durch die Übermittlung eines Benutzernamens und 
eines Passwortes. Mit Übersendung der Berechtigung kann der Lizenznehmer für 
die Dauer von 12 Kalendermonaten die Datenbank nutzen. 

§ 4 
Änderung des Datenbestandes 

Die BAM aktualisiert die Datenbank und die verwendeten Software nach eigenem 
Ermessen. Der Stand der verwendeten Vorschriften ist in der Datenbank 
angegeben. Für den Update-Service gelten die Bestimmungen dieses Vertrages 
entsprechend. Die Vergütung richtet sich nach § 5 dieses Vertrages. 

§ 5 
Lizenzgebühr 

1. Für die Nutzung der Datenbank wird eine jährliche Lizenzgebühr zur Abgeltung 
des Aufwandes der BAM für die Eröffnung des Zugangs zur Datenbank und für 
die Bereitstellung der Datenbank im Internet erhoben: 

2500 €. 

Über diesen Betrag erhält der Lizenznehmer eine gesonderte Rechnung. 

2. Die BAM ist berechtigt, die Lizenzgebühr auf Grund einer neuen Kalkulation 
anzupassen. Sofern der Lizenznehmer der schriftlich mitgeteilten Anpassung 
nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zugang widerspricht, gilt der Vertrag mit 
dieser Änderung weiter. 

3. Widerspricht der Lizenznehmer dem Anpassungsverlangen, wird der Vertrag mit 
Zugang dieser Erklärung außerordentlich gekündigt. 

4. Die jährlichen Zahlungen werden jeweils zum 15. März (erstmalig nach 
Übermittlung des Passwortes) fällig und sind ohne Abzug sofort fällig. Kommt 
der Lizenznehmer mit der Zahlung in Verzug, ist die BAM berechtigt, den 
Vertrag zu kündigen. 

§ 6 
Pflichten des Lizenznehmers 

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Entgelte nach 
Übersendung der Rechnung innerhalb von 14 Tagen auf das angegebene 
Konto zu überweisen. 

2. Das übermittelte Passwort und der Benutzername sind gegen unbefugtes 
Benutzen zu schützen und sorgfältig aufzubewahren. 

3. Der Lizenznehmer erhält ein nicht ausschließliches, einfaches Nutzungsrecht an 
den übermittelten Datenbankinhalten. Er ist nicht berechtigt, die Abfrageinhalte 
an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen. 
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§ 7 
Haftung, Gewährleistung 

1. Der Datenbestand der Datenbank ist durch Integration von Daten aus 
verschiedenen Datenquellen aufgebaut worden. Für die Richtigkeit der Daten 
aus der Originalquelle wird keine Haftung übernommen. Bei dem 
Zusammenfügen der Daten zum Datenbestand der Datenbank wurde 
größtmögliche Sorgfalt verwandt. Für Fehler der BAM bei der Integration der 
Daten haftet diese nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

2. Für Fehler, die durch die Datenübermittlung auftreten, wird keine Haftung 
übernommen. 

3. Die Nutzung der Datenbank kann aus betriebstechnischen Gründen 
eingeschränkt oder zeitweise unterbrochen werden. Der Nutzungsanspruch wird 
nur im Rahmen der technischen und personellen Möglichkeiten gewährt. 

4. Sofern dem Lizenznehmer durch die Nutzung der Datenbank Schäden 
entstehen, wird die Verpflichtung der BAM zum Schadensersatz auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für mittelbare Schäden wird die Haftung 
ausgeschlossen. 

§ 8 

Vertragsdauer 
1. Dieser Nutzungsvertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch die BAM in Kraft. 

Er wird für die Dauer von einem Jahr abgeschlossen und verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, wenn er nicht 3 Monate vorher durch schriftliche Mitteilung 
gekündigt wird. 

2. Die BAM ist zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist insbesondere dann berechtigt, wenn der 
Lizenznehmer die Lizenzgebühr nicht fristgemäß bezahlt oder die Datenbank 
nachweislich missbräuchlich nutzt. 

§ 9 

Sonstiges 

1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

2. Sollten Teile des Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des 
Vertrages insgesamt davon unberührt. Die Vertragspartner werden die 
unwirksamen Regelungen durch solche ersetzen, die dem Parteiwillen unter 
Berücksichtigung des Vertragsinhaltes am nächsten kommen.  

§ 10 

Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt deutsches Recht. 

Berlin, den  2003  , den 

i.A. 

__________________________            __________________________ 
 (Unterschrift und Stempel)  (Unterschrift und Stempel) 
  (BAM)  (Lizenznehmer) 
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